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RS OGH 1936/3/31 2Ob278/36
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 31.03.1936

Norm

ZPO §560 ff A

Rechtssatz

Bei Beantwortung der Frage, ob es sich um eine Bestandsache handelt, die Bestimmung über das Verfahren in

Bagatellsachen also unanwendbar sind, sind nicht nur die Angaben der Klage, sondern der gesamte Inhalt des Streites

in Betracht zu ziehen.
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